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Zusammenfassende Erklärung 

gemäß § 6 (5) BauGB 

zur Flächennutzungsplanänderung Nr. 172 

- Oberbilker Allee I Ringelsweide-

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB haben an

wesende Bürgerinnen ·und Bürger keine Einwendungen gegen die Planung vorgetragen. 

Im Rahmen der Behördenbeteiligung gemäß § 4 BauGB wurden mehrere Stellungnahmen 

vorgebracht und, wie nac~folgend beschrieben, abgewogen: 

1. Das städtische Umweltamt wies darauf hin, dass das Plangebiet innerhalb des Luft

reinhalteplangebietes. "Luftreinhalteplan Düsseldorf 2013" und innerhalb einer aus: 

gewiesenen Umweltzone liegt. Es wurde angeregt, die Luftreinhalteplanung zu the

matisieren und zu prüfen, inwieweit Maßnahmen im aktuellen Verfahren zum Tragen 

kommen und zielführend umgesetzt werden können. 

Der Stellungnahme wurde insofern gefolgt. Das Thema Luftreinhaltung wurde in 

die Begründung (Umweltbericht) aufgenommen und somit behandelt. 

2. Das städtische Umweltamt sah die Umwandlung von Gewerbegebiet in ein besonde

res Wohngebiet aufgrund der hohen Belastungen durch den Verkehrslärm an diesem 

Standort äußerst kritisch. E~ wurde empfohlen, entlang der östlich gelegenen 

Bahntrasse die Ausweisung als Gewerbegebiet zu belassen. 
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Der Stellungnahme wurde nicht gefolgt. Aufgrund der städtebaulichen Zielsetzung 

der Stärkung des Wohnans zur Nutzungsdurchmischung an diesem Standort, kam eine · 

Beibehaltung des Gewerbegebietes nicht in Betracht, da die Lärmproblematik grundsätz

lich lösbar ist. Die Ergebnisse eines im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Nr. 

03/001 - Oberbilker Allee I Ringelsweide-erstellten schalltechnischen Gutachtens dieser 

Untersuchung haben gezeigt, dass im Rahmen der Bebauungsplanung geeignete Lärm

schutzmaßnahmen zur Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse konkreti

. siert und rechtsverbindlich festgesetzt werden können. 

3. Die Bezirksregierung Düsseldorf, Dez. 53.2, wies darauf hin, dass sich südwestlich 

des Plangebietes eine Papierfabrik befind~t. Inwieweit die vom Betriebsgelände der 

Papierfabrik ausgehenden Emissionen immissionsseitig Auswirkungen auf das Plan

gebiet haben, sei nicht beurteilbar, da keine Erkenntnisse vorlägen. 

Die Hinweise wurden ·zur Kenntnis genommen. Die Entfernung des Plangebietes 

von der Papierfabrik beläuft sich auf ca. 700 Meter. ln unmittelbarer Nähe der Papier

fabrik befindet sich Wohnnutzung, auf die diese im Hinblick auf Emissionen bereits heute 

Rücksicht nehmen muss. Es ist davon auszugehen, dass die Bezirksregierung als Ge

nehmigungsbehörde in der BlmSch-Genehmigung des bestehenden Betriebes entspre

chende Auflagen zum Schutz der benachbarten Wohnbebauung vorgesehen hat. Auf 

Grund der Entfernung ist daher von einer erheblichen Auswirkung der Emissionen der 

Papierfabrik auf das Plangebiet nicht auszugehen. 

4. Die Deutsche Bahn AG weist darauf hin, dass seitens des Projektes RRX die vor

handene Erschließungsstraße bis zum Discounter weiterhin gesichert ist. 

Der Stellungnahme wurde gefolgt. Die vorhandene Erschließungsstraße entlang 

des Bahndammes wird als untergeordnete Straße im Flächennutzungsplan nicht 

dargestellt, aber im Bebauungsplan als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. 

5. Die Deutsche Bahn AG regt an, auf die baulich möglichen Schallschutzmaßnahmen 

bei der weiteren Entwicklung der Wohnbebauung hinzuwirken. 
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Der Stellungnahme wu rde gefolgt. Die Ergebnisse der gutachterliehen Untersu 

chung de r Imm issionssituation sin d in den Bebauungsplan in Form von Festsetzun 

gen zum Schu tz gegen schäd liche Umwelteinwirkungen eingeflossen. 

Im Rahmen der öffent lichen Aus leg ung gem äß § 3 BauGB wurden mehrere Stellungnahmen 

vorgebracht und , wie nachfolgend beschri eben , abgewogen : 

1. Da der Empfe hlu ng des städ tischen Umweltamtes , es entlang der Bahntrasse bei der 

Ausweis un g als Gewerbe gebiet zu belassen , nicht gefolgt wurde , erfolgte der Hin

weis , dass im nachfolgenden Bebau ungsplan verfahren an die Umsetzung der entspre 

chende n textl ichen Festsetzungen fü r eine lärmoptimierte Grundrissgestaltung von Woh 

nungen im beso nderen Wohngebiet insbesondere im Hinblick auf die Ecksituation Ober

bilker Alle e I östliche Bahntrass e hoh e Anforderungen gestellt werden. 

Der Stellungnahme wurde nicht gefolgt. Aufgrund der städtebaulichen Zielsetzung 

der Stärkung des Wo hnens zur Nutzungsdurchmischung an diesem Standort , kam eine 

Beibeha ltung des Gewerbegebietes nicht in Betracht , da eine Lösung der Lärmproble 

matik grundsätzlich lösbar ist. Die Ergebnisse eines im Rahmen des Bebauungsplanver

fahrens Nr. 031001 - Oberbilker A llee I Ringelsweide - erstellten schalltechnischen Gut

achtens dieser Untersuchung habe n gezeigt, dass im Rahmen der Bebauungsplanung 

geeignete Lärm schutzmaßnahmen zur Sicherstellung gesunder Wohn - und Arbeitsver

hältnisse konkretisiert und rech tsve rbindlich festgesetzt werden können. 

2. Die Bezirksreg ierung Düsseldorf, Dez. 53.2 , verwies erneut auf ihre Stellungnahme zur 

Behördenbetei li gung (s . Seite 2, Pkt. 3). 

Die Hinweise w urden zur Kenntnis genommen. (s. Seite 2, Pkt. 3). 

Die Umweltbelange wurden um fassend ermittelt und im Umweltbericht dargestellt. 

Zum Beschluss des Rates 
c!er Landeshauptstadt 
Oüsseldorf vom 2'5'. o<+. 2o.r-6 
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